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D4.1d - 201 - 12390 - 06/18

Waldeck, 1. August 2018

Zugang   zu   Informationen nach   dem Informatio nsfreiheitsgesetz  Meckle n-
burg -Vorpommern
Ihr Antrag per Fax und E-Mail vom 20.07.2018 an das Polizeipräsidium Rostock
Schreiben   des   Polizeipräsidiums   Rostock   vom   25.07.2018 (per   E-Mail   vom 
27.07.2018)

Sehr geehrter Herr █ ,

bezugnehmend auf Ihren Antrag per Fax und E-Mail vom 20.07.2018 an das Polizei-
präsidium   Rostock weise   ich   zunächst darauf   hin,   dass   weder   das Landes-
Umweltinformationsgesetz  (LUIG  M-V) noch das Gesetz  zur  Verbesserung  der  ge-
sundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG), 
sondern  das  Informationsfreiheitsgesetz  Mecklenburg-Vorpommern  (IFG M-V) ein-
schlägig ist. 

Hinsichtlich Ihres konkreten Antrags auf Informationszugang teile ich Ihnen gem. § 4 
Abs. 4  IFGM-V mit,  dass  die  erbetene  Information  bereits in  der  Pressemitteilung 
des  Polizeipräsidiums  Rostock  vom  27.06.2018  um  15:18Uhr  öffentlich  und  barrie-
rearm  zugänglich  gemacht  worden  ist.Die  in  Rede  stehende  Meldung  können  Sie 
unter https://www.presseportal.de/pm/108746/3982472 abrufen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

gez. Mario Ruhm
(elektronischer Versand; ohne Unterschrift gültig)

Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 4


